
Römisch-Katholische
Kirchgemeinde Küsnacht-Erlenbach

Einladung zur
Kirchgemeindeversammlung
der römisch-katholischen Kirchgemeinde Küsnacht – Erlenbach

am Dienstag, 13. Juni 2023 um 20.00 Uhr
im Pfarreizentrum St.Georg Küsnacht

Geschäft 1: Teilrevision der Kirchgemeindeordnung

Geschäft 2: Verpflichtungskredit
Abnahme Schlussrechnung Brandmeldeanlage
Pfarrhaus St.Georg Küsnacht

Geschäft 3: Genehmigung der Jahresrechnung 2022

Geschäft 4: Anfragen gemäss §23 Kirchgemeindereglement

Geschäft 5: Varia

Die Kirchenpflege

Die Akten liegen ab dem30. Mai 2023 während der Bürozeiten
im Pfarreisekretariat zur Einsicht auf und sind unter
www.kath-kuesnacht-erlenbach.ch einsehbar.

Protokollauflage
Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 28. November 2023 
und das Budget 2024 liegen ab Montag, 18. Dezember 2023, während der 
gesetzlichen Frist im Pfarreisekretariat zur Einsichtnahme auf.

Geschäft 1
Die Schlussabrechnug «INV00101 Nasszellen und Leitungsnetz Pfarreizent-
rum Erlenbach» wird von der Kirchgemeinde angenommen.

Geschäft 2
Der Antrag zur Genehmigung des Budgets 2024 wird von der Kirchgemeinde 
angenommen. 
Der Antrag zur Festsetzung des Steuerfusses auf 7% für das Jahr 2024 wird 
von der Kirchgemeinde angenommen.

Geschäft 3

Wahlprotokoll
über die Erneuerungswahl des Pfarreibeauftragten, Matthias Westermann,  
geb. 6. 1. 1965, für die Pfarrei Küsnacht-Erlenbach und die Amtsdauer 2024–
2030.

Wahlergebnis des Pfarreibeauftragten
eingegangene Stimmrechtsausweise 39
eingegangene Wahlzettel  39
abzüglich – leere Wahlzettel   0
 – ungültige Wahlzettel   0
Gültige Wahlzettel  39
davon Anzahl Ja-Stimmen 35
 Anzahl Nein-Stimmen   4

Matthias Westermann, geb. 6. 1. 1965, wird mit 35 JA- Stimmen und 4 NEIN- 
Stimmen als Pfarreibeauftragter der Pfarrei Küsnacht-Erlenbach für die Amts-
dauer 2024–2030 gewählt. Matthias Westermann hat die Wahl angenommen. 

Gegen diese Beschlüsse kann bei der Rekurskommission der römisch-katho-
lischen Körperschaft des Kantons Zürich, Minervastrasse 99, 8032 Zürich,
–  innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, wegen Verletzung 

von Vorschriften über die politischen Rechte oder ihre Ausübung und 
–  innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, wegen Verstosses 

gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder 
Unbilligkeit 

schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und 
dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit mög-
lich, beizulegen. 

Küsnacht, 14. Dezember 2023

Römisch-Katholische Kirchenpflege Küsnacht-Erlenbach


